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Bebauungsplan Gewerbegebiet "Birkenzell III" - Maxhütte-Haidhof

Geltungsbereich 

- Nettobaulandfläche GE
- Nettobaulandfläche GEmE
- öffentl. Verkehrsfläche
- Ausgleichsflächen

53.219 m²

27.502 m²
10.856 m²
  4.413 m²

 10.448 m²

GE

GEmE

SAD 5
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6838-1046.02 

6838-1046.01 

Biotop der Biotopkartierung 
Nr. 6838-0019.10 

6838-0019.08 

Biotop der Biotopkartierung 
Nr. 6838-0019.05 

 

Biotop der Biotopkartierung 
Nr. 6838-0019.10 

Biotop der Biotopkartierung Nr. 6838-1046.02 

 

431m²

436m²

Abgrenzung der Ausgleichs-/Ersatzfläche 1: 8006m²

Abgrenzung der Ausgleichs-/Ersatzfläche 3: 7090m² 
auf Fl-Nr. 144 und 806m² auf Flur-Nr. 162/1 Gmkg. 
Leonberg: gesamt: 7896m² 

naturnaher Laubwald mit alten Stieleichen; Erhalt 
der alten Stieleichen als Biotopbäume; Umbau 
des Fichtenbestandes im Nordwesten zu Laubwald; 
Auflichtung in Teilbereichen zur Verbesserung 
der inneren Strukturen (CEF-Maßnahmen)

best. Gehölzbestände

best. Gehölzbestände

best. Gehölzbestände

best. Gehölzbestände

derzeit nicht bestockter Bereich, dichte junge 
Holundergebüsche

Biotop der Biotopkartierung 
Nr. 6838-0019.11  

Biotop der Biotopkartierung 
Nr. 6838-0019.06 

Biotop der Biotopkartierung 
Nr. 6838-0019.07 

best. Gehölzbestände

Abgrenzung der 
Ausgleichs-/Ersatzfläche 2: 1204m²

naturschutzfachlich hochwertige Kalkmagerrasen mit 
Gebüschen und sonstigen Gehölzbeständen 
"Kalkhügel Kalvarienberg";  Pflegemaßmahmen 
auf Grundlage eines Pflegekonzepts sinnvoll

Durchfahrt freilassen 
für Pflegezwecke

Ausgleichs-/Ersatzpflanzungen für das Vorhaben 
"Antrag auf Ausnahme von den Bestimmungen 
des Art. 16 BayNatSchG nach § 23 (3) BayNatSchG, 
Beseitigung eines Gehölzbestandes auf 
Flur-Nr. 142/40 Gmkg. Leonberg" auf Flur-Nr. 
144 auf einer Fläche von 867m²: Verwendung 
heimischer und standortgerechter Gehölzarten
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0,8
FD/SD/PD 
0-38°

GE m.E. 5,0

0,7

a

0,8
FD/SD/PD 
0-38°

GE 5,0

0,7

a

max. Wandhöhe traufseits = 9,0 m
keine Aufenthaltsräume über dem 
3. Vollgeschoss zulässig

max. Wandhöhe traufseits = 9,0 m
keine Aufenthaltsräume über dem 
3. Vollgeschoss zulässig

Festsetzungen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

1. Grenzen

2. Art der baulichen Nutzung

Hinweise

GE

GEmE

Nutzungsschablone

Geschossflächenzahl

Nutzungsschablone

Art d. baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl

Dachformen/Dachneigung
maximale  
Traufhöhe

398

bestehende Grundstücksgrenze

Flurstücksnummer 

Höhenlinien

Bauweise

Baumassenzahl

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

Gewerbegebiet mit Einschränkungen: Es sind 
nur Gewerbebetriebe zulässig die nicht wesent-
lich stören.

3. Maß der baulichen Nutzung

4. Bauweise, Baugrenzen

GRZ = 0,8

GFZ = 0,7

BMZ = 5,0

Grundflächenzahl 

Geschossflächenzahl 

Baumassenzahl

Tankstellen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 sind nicht  zugelassen.
Die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 sind nicht zugelassen.

6. Schallschutz

Richtungssektoren

Innerhalb dieser Fläche sind Schlafräume
nicht zulässig. Innerhalb der Fläche ist der 
Schallschutznachweis gegen Außenlärm für 
die Außenbauteile von Gebäuden nach
DIN 4109-1:2016-07 zu führen.

Schutzabstand Bahn 7 m

8. Verkehrsflächen

Parkstreifen

Fahrbahn

evtl. notwendige Stichstraße

9. Sonstiges

MS-Freileitung mit Schutzzonenbereich 6,50 m beidseits
der Leitungsachse

Wasserschutzgebiet

Biotop der Biotopkartierung Bayern

10. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft

7. Sonstiges

Baumfallgrenze 15 m bzw. 20 m

Baugrenze

abweichende Bauweise
Gebäudelängen > 50,0 m sind zulässig
Ansonsten gelten die Vorschriften der offenen
Bauweise sinngemäß.

a

A

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft, Zweck-
bestimmung: Ausgleich / Ersatz für vorhabensbedingte 
Eingriffe

Pflanzung von Wildobsthochstämmen (Wildbirne, 
Wildpflaume) und Weißdornsträuchern sowie Elsbeere 
(Sorbus torminalis) und Speierling (Sorbus domestica)

Anlage von Reptilienhabitaten gemäß Darstellung in den 
textlichen Festsetzungen

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft, Zweck-
bestimmung: Pufferfläche zur Vermeidung von Eingrif-
fen und artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen im 
Bereich des naturschutzfachlich wertvollen "Kalkhügels"

Pflanzung von Heckenabschnitten und eines Feldgehöl-
zes aus heimischen und standortgerechten Gehölzarten 
unter Verwendung autochtonen Pflanzmaterials zur 
Verbesserung des Biotopverbundes der Gehölzlebens-
räume, zur zusätzlichen Strukturbereicherung oder zur 
Abschirmung gegenüber den Gewerbeparzellen

Anlage von Wurzelstock- und Steinhaufen als zusätz-
liche Kleinstrukturen, z.T. zur Markierung der Grund-
stücksgrenze, Steinhaufen 400 - 600mm Kantenlänge

Abtragen des Oberbodens, Belassen einer Oberboden-
schicht von 5 (10) cm, Einsaat einer regionaltypischen, 
standortangepassten Wiesenmischung, z.B. Nr. 05 der 
Fa. Rieger-Hofmann, 1-malige Mahd pro Jahr zur Offen-
haltung im Herbst (September bis Oktober), Belassen 
von wechselnden Altgrasstreifen, Abtransport des Mähguts

Einsaat einer regionaltypischen, standortangepassten 
Wiesenmischung, z.B. Blumenwiese Nr. 1 der Fa. Rie-
ger-Hofmann, ohne Oberbodenabtrag, max. 2-malige 
Mahd, Verzicht auf Düngung, Pflanzenschutz und sons-
tige Meliorationsmaßnahmen, 1. Mahd ab 01.07. des 
Jahres, Belassen von wechselnden Altgrasstreifen, 
Abtransport des Mähguts

6.
50

MS-Freileitung

Schutzzonenbereich beidseits 
der Leitungsachse
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Gewerbegebiet "Birkenzell III"

B-04-86/16

Fassung vom:

10.05.2019

1. Der Stadtrat/Gemeinderat hat in der Sitzung vom ........ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................. ortsüblich 
bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans  hat in der Zeit vom 
................ bis ................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörde und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans hat in der Zeit vom 
................ bis ................ stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................ bis 
................ beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................ bis ............... öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt/Gemeinde Maxhütte-Haidhof hat mit Beschluss des Stadtrats/Gemeinderats vom ............
den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .......... als Satzung beschlossen.

.................................................., den ...............
(Stadt / Gemeinde)
                                                                                         (Siegel)
.........................................................................
Bürgermeister(in)

7. Ausgefertigt

.................................................., den ...............
(Stadt / Gemeinde)
                                                                                         (Siegel)
.........................................................................
Bürgermeister(in)

8. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde am ............... gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 1 BauGB / Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............... gemäß 
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist 
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

.................................................., den ...............
(Stadt / Gemeinde)
                                                                                          (Siegel)
.........................................................................
Bürgermeister(in)

Flurnummern: 142/2, 144, Teilfläche aus 133
Gemarkung Birkenzell

H/B = 700 / 1000 (0.70m²) Allplan 2018


